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(£rfd)eint je Sonnerêtagg unb foftet per ©entefier Q-r. 3. 60, per Qafjr Jr. 7. 20

Operate 27 ©t§. per einfpaltige ^ßctitjeile, bet größeren älufträgeu
entfpredjeuben 9îabatt.

bell 2«. 3 tili 1906
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îcr fditucijcnfdjc 33crf=
mcifterucrbnitö mit Rentrai»
flette in ßüric^ oeröffentlidß
fotgenben ©efd)äft§berid)t : 3ln
bie Hinterbliebenen con 23
oerftorbenen SRitgtiebern tour=

ben im erften ^atbjaljr 1906 14,500 fyr. auêbepfjtt;
total feit ©rünbttng bes SerbanbeS an 324 nerftorbene
SBerfmeifter 206,614 fyr. 70. 3m gleichen Zeiträume
•Ourben an anberroeitigen Uuterftütpngen fyr. 4,992. 65
"erabfotgt. $)a§ SerbanbSoermögen betrug am 31. ®ej.
1905 gr. 255,096. 17 unb per 30. 3uni 1906 gr.
270,000.

Schweif. ißnumciftcruci'bnub. SR it ©iß in ©t. SRar
8Oetzen hat fid) ein 93au= unb @teinmet)enoer
"®nb non 9îorfd)ad) 9îf)eintaI-unb Umgebung
jor SBafjrung ber SerufSintereffen jc. gebitbet. ®er
juetbanb ift beut ©djroeij. Saumeifieroerein beigetreten.
~sn Entlegen non 3üoid) mürbe bie ootte ©pmpatfjie
îfo ihr Serhalten im SRnurerftreit au§gefprodjen.

$rf)micbc= ltub SÖaguermciftcrucrciu bcö ftmttouô 3ng.
Ote feit $at)ten fteigenben 31rbeit§töf)ne, wie 9ro()materia6
Unb öebensmittetpreife, enblicf) bie immer größer merbenbe
^orifurrenj in alten formen haben nun auch bie ©cl)miebe=
unb SBagnermeifter be§ HantonS 3ug unb Umgebung

oerantaßt, fid) 31t organifieren, itjren SerufSt'ottegen faft
aller ©djmeijérîantone p folgen. ®er neue Serein fetjt
fid) pnt 3'ete: 1- ^örberung ber SerufSintereffen ; 2. ein=

heittidje Sehanblung ber Arbeiter inbepg auf Sotjn,
2lrbcitSjeit unb Serfidjernng; 3.»@infüf)rung eine! ißrei§=
tarifes unb Unterbrödung be§ untautern Sßettberoerbe» jc.

Kampf-Ebronil!.
3» ber 3'Uri)cr Strcifangolcgcuheit haben bie beforo

neueren ©temeute ber 2trbeiterfcijaft großes Unfjeit ab=

ptoenben nermodjt, iitbem fie mit bebetttenber SJteßrßeit
ben ©euer at ft re it ablehnten. @§ gefdjal) bie§ non
©eite ber delegierten unb Sorftanbe ber ©einerIfdjaften
(213:97 ©tiinmen) fomot)t aïs nom 2trbeiterunionSoor=
ftanbe in geheimer Stbftimmung.

Setjterer fügt ber ftunbgebung jebod) nod) fotgenbe
ßoeßtönenbe i|3t)rafe bei: „SÖenn auef) im gegenroärtigen
SlugenbtiöE nom ©eneralftreif Umgang p nehmen ift, fo
müffen bod) atte Sorbereitungen getroffen- merben, um
auf ißronot'ation ber Setjörben ben ©eneratftreit in einem
für bie älrbeiterjcßaft günftigen 3eitpunft in ftraft treten

p taffen."
©in gleichzeitig ertaffener ütufruf an bie 2lrbeiter=

fdjaft feßtießt mit ben ©orten: „SBir iniffen nicht, tna§
bie nädjften $age unb Söodjen un§ bringen merben,
metdje ©treidje Sürger= unb ©eroerbeoerbanb nod) im
©cßitbe führen. Sßir rufen ©ltd) beslgalb p, rüftet @ud)
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Unabhängiges

der gesamten Meisterschaft

Uireklion: Utaltev Senn Holdittghansen

Erscheint je Donnerstags und kostet per Semester Fr, 8. 60, per Jahr Fr, 7. 2V

Inserate 27 Cts. per einspaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen
entsprechenden Rabatt.

den L<». Znli liXX»

Wochtllsjlruch: "à die Ztreikapostel toben
Lug und Trug sind bald zerstoben!

Uerbandswesen.

Der schweizerische Werk-
mcistervcrdaiid mit Zentral-
stelle in Zürich veröffentlicht
folgenden Geschäftsbericht: An
die Hinterbliebenen von 23
verstorbenen Mitgliedern wur-

den im ersten Halbjahr 1900 14,500 Fr, ausbezahlt;
total seit Gründung des Verbandes au 324 verstorbene
Werkmeister 200,014 Fr. 70. Im gleichen Zeitraume
wurden an anderweitigen Unterstützungen Fr. 4,992. 05
verabfolgt. Das Verbandsvermögeu betrug am 31. Dez.
1905 Fr. 255,090. 17 und per 30. Juni 1900 Fr.
270,000.

Schweiz. Baumcistervcrlmnd. Mit Sitz in St. Mar-
tzvethen hat sich ein Bau- und Steinmetzenver-
"and von Rorschach-Rheintalund Umgebung
Ar Wahrung der Verufsinteressen zc. gebildet. Der
^oerband ist dem Schweiz. Baumeisterverein beigetreten,
^en Kollegen von Zürich wurde die volle Sympathie
lur ihr Verhalten im Maurerstreik ausgesprochen.

Schmiede- und Wagncrincistcrvcrciu des Kantons Zug.
<»e seit Jahren steigenden Arbeitslöhne, wie Rohmaterial-
und Lebensmittelpreise, endlich die immer größer werdende
Konkurrenz in allen Formen haben nun auch die Schmiede-
Und Wagnermeister des Kantons Zug lind Umgebung

veranlaßt, sich zu organisieren, ihren Berufskollegen fast
aller Schweizerkantone zu folgen. Der neue Verein setzt

sich zum Ziele: 1. Förderung der Berufsinteressen; 2. ein-
heitliche Behandlung der Arbeiter inbezug auf Lohn,
Arbeitszeit und Versicherung; 3.« Einführung eines Preis-
tarifes und Unterdrückung des unlautern Wettbewerbes ?c.

hsnipf-ebronlli.
In der Zürcher Strcikangelrgcnheit haben die beson-

neueren Elemente der Arbeiterschaft großes Unheil ab-
zuwenden vermocht, indem sie mit bedeutender Mehrheit
den Generalstreik ablehnten. Es geschah dies von
Seite der Delegierten und Vorstände der Gewerkschaften
(213:97 Stimmen) sowohl als vom Arbeiterunionsvor-
stände in geheimer Abstimmung.

Letzterer fügt der Kundgebung jedoch noch folgende
hochtönende Phrase bei: „Wenn auch im gegenwärtigen
Augenblick vom Generalstreik Umgang zu nehmen ist, so

müssen doch alle Vorbereitungen getroffen werden, um
auf Provokation der Behörden den Generalstreik in einem
für die Arbeiterschaft günstigen Zeitpunkt in Kraft treten
zu lassen."

Ein gleichzeitig erlassener Aufruf an die Arbeiter-
schast schließt mit den Worten: „Wir wissen nicht, was
die nächsten Tage und Wochen uns bringen werden,
welche Streiche Bürger- und Gewerbeverband noch im
Schilde führen. Wir rufen Euch deshalb zu, rüstet Euch
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unb fjaïtet ©ucfj bereit. föiadjt baf Vîilitâraufgebot
läcfjerlicfj, inbem Qtjr ben ©olbaten feine ©elegenfjeit
gebt, einzelne non unf p maßregeln unb inbem Fh^
unfere Sofjnberoegungen mit berfelben @ntfdf)foffenf)eit,
mit ber fie begonnen mürben, p ©nbe führt. ©eib
bereit, roenn bie Drganifation ©ucfj auf ben fßlan ruft.
2Baf f)eute nicfjt tunlicfj erfc^eint, fann morgen oon ©ucfj
alf eine Olotroenbigfeit empfunben roerben."

— 3n3ifdf)en bem Verbanb ber SJÎôbelf abri»
fanten unb ©cfjreinermeifter oon 3üricï) unb
bem fpoljarbeiteroerbanb, ©eftion 3"ricf), ift
©amftagf oor bem ©inigungfamt eine Vereinbarung
getroffen roorben. Siefelbe lautet:

Froifcljen bem Verbanbe ber Vîobelfabrifanten unb
©cfjreinermeifter oon 3üric£) unb Umgebung einerfeitf,
unb bem fpolprbeiteroerbanb ©eftion Füricfj anberfeitf,
ift heute folgenbe Vereinbarung getroffen roorben:

Sie Strbeitübebingungen im ©cfjreiner» unb SJÎôbel»

fabrifationfgeroerbe roerben folgenbermaßen feftgefeßt:
1. Sie 2lrbeitfpit beträgt 9 ©tunben täglicfj, an Vor»

abenben oor ©onntagen unb gefetjticfjen Feiertagen 8 Va

©tunben. Sie Strbeii bauert ofjne Unterbind) oon 7 bif
12 llfjr oormittagf unb oon l'a bif 5fA> Llfjr nacfj»

ntittagf, an Vorabenben oor ©onn» unb gefeßlicfjen
Feiertagen bif 5 Ufjr.

2. Ser SHinbeftlofjn für gelernte ©cfjreiner unb
Vlafifjiniften beträgt 90 Vp. per ©tunbe. Vom 1. Quli 1907
an 63 Vp. per ©tunbe. ©dpoacfje unb ältere ©cfjreiner
finb l)ieoon aufgenommen; bei ber ©inreifjung einef 3lr=
beiterf in bie letztere Kategorie unb bei ber Feftfetpng bef
in berartigen Fällen an 9?îinbeftlot)n oorpnefjmenben 2lb=

ftricfjef foil jebodj ftetf ein äöerfftattbelegierter mitroirfen.
3. |janblanger erhalten einen SJlinbeftlofjn oon F^-

4. 50 bei einer SJlajimalarbeitfjeit oon 10 ©tunben.
4. Fn Vetrieben, roelclje fünf unb tnef>r ©cfjreiner

befcfjäftigen, roirb ein Surcßfcfjittslohn oon 65 9fp. pro
©tunbe, oom 1. Fuli 1907 an ein foldjer oon 68 9îp.
pro ©tunbe aufbepfjlt.

5. ©ämtlicfje Arbeiten finb gegen ©tunbenlobn auf»
pfütjren. Slufgenommen finb einzig biejenigen Slrbeiten,
für roeldje bereits ©pejialtarife beftefjen.

6. F" ollen Verbanbfbetrieben roirb bie Äünbigunpf»
frift abgefcfjafft.

7. Sie Sofjnphlung finbet alle oierjefjn Sage ftatt
unb muß mit ©cfjluß ber 2lrbeitfjeit beenbet fein. 2lb»

fcfjlagfpljlurtgen finb naclj Verfluff oon acfjt Sagen feit
ber legten Sofjnpfjlung in ber |>öf)e oon 30 F't- P
geroäljren. 2llf Recompte bürfen nidjt metjr alf jroei
Saglöfjne beanfpritcfjt roerben. -

8. Feber Vfeifter ift oerpflicfjtet, feine Arbeiter gegen
Unfall p oerfidjern. Vei Unfällen roirb ber oolle Sag»
lofjn garantiert.

9. Sie ©perre roirb gegenüber ben Verbanbffirmen
aufgehoben. Sie am ^>laße 3üridt) anfäffigen ©cfjreiner
finb in erfter Sinie einpftellen. 9J?aßregelungen finb
auf beiben Seiten aufgefdjloffen. ©egenübcr Oiicfjtoer»
banbffirmen barf bie ©perre aufrecfjt erfjalten bleiben.

10. aille auf ber oorliegenben Vereinbarung eut»

fpringenben ©treitigfeiten finb enbgültig burcfj ein ©cfjiebf»
gerieft p entfdjeiben. Saffelbe beftefjt auf je brei
Vertretern ber organifierten Unternehmer unb Arbeiter
unb auf einem Vorfttjenben, roeldjen bas ftäbtifcfje
©inigungfamt jeroeilen beftimmt.

11. Sie oorftefjenbe Vereinbarung gilt für bie ^lätje
3üricf) Sllbifrieben unb Slltftetten. ©ie tritt mit bem

Sage ber Unterzeichnung burch bie Parteien in Hraft
unb gilt bif 31. töfärj 1908. SCBill einer ber kontra»
henten baf Vertragfoerhältnif nicljt über ben 31. Vfärj
1908 hinauf fortfeßen, fo ift am 31. Sejember 1907

ju fünbigen. ©rfolgt am 31. Sejember 1907 feine

a
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und haltet Euch bereit. Macht das Militärausgebot
lächerlich, indem Ihr den Soldaten keine Gelegenheit
gebt, einzelne von uns zu maßregeln und indem Ihr
unsere Lohnbewegungen mit derselben Entschlossenheit,
mit der sie begonnen wurden, zu Ende führt. Seid
bereit, wenn die Organisation Euch auf den Plan ruft.
Was heute nicht tunlich erscheint, kann morgen von Euch
als eine Notwendigkeit empfunden werden."

— Zwischen dem Verband der Möbelfabri-
kanten und Schreinermeister von Zürich und
dem Holzarbeiterverband, Sektion Zürich, ist
Samstags vor dem Einigungsamt eine Vereinbarung
getroffen worden. Dieselbe lautet)

Zwischen dem Verbände der Möbelsabrikanten und
Schreinermeister von Zürich und Umgebung einerseits,
und dem Holzarbeiterverband Sektion Zürich anderseits,
ist heute folgende Vereinbarung getroffen worden)

Die Arbeitsbedingungen im Schreiner- und Möbel-
sabrikationsgewerbe werden folgendermaßen festgesetzt)

t. Die Arbeitszeit beträgt 9 Stunden täglich, an Vor-
abenden vor Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen 8 s/-
Stunden. Die Arbeit dauert ohne Unterbruch von 7 bis
12 Uhr vormittags und von 1'» bis 5H7> Uhr nach-
mittags, an Vorabenden vor Sonn- und gesetzlichen
Feiertagen bis 5 Uhr.

2. Der Mindestlohn für gelernte Schreiner und
Maschinisten beträgt 90 Rp. per Stunde. Vom 1. Juli 1907
an <>8 Rp. per Stunde. Schwache und ältere Schreiner
sind hievon ausgenommen; bei der Einreihung eines Ar-
beiters in die letztere Kategorie und bei der Festsetzung des
in derartigen Fällen an Mindestlohn vorzunehmenden Ab-
striches soll jedoch stets ein Werkstattdelegierter mitwirken.

8. Handlanger erhalten einen Mindestlohn von Fr.
4. 59 bei einer Marimalarbeitszeit von 10 Stunden.

4. In Betrieben, welche fünf und mehr Schreiner

beschäftigen, wird ein Durchschittslohn von 05 Rp. pro
Stunde, vom 1. Juli 1907 an ein solcher von 68 Rp.
pro Stunde ausbezahlt.

5. Sämtliche Arbeiten sind gegen Stundenlohn aus-
zuführen. Ausgenommen sind einzig diejenigen Arbeiten,
für welche bereits Spezialtarise bestehen.

6. In allen Verbandsbetrieben wird die Kündigung?-
frist abgeschafft.

7. Die Lohnzahlung findet alle vierzehn Tage statt
und muß mit Schluß der Arbeitszeit beendet sein. Ab-
schlagszahlungen sind nach Versluß von acht Tagen seit
der letzten Lohnzahlung in der Höhe von 80 Fr. zu
gewähren. Als Décompté dürfen nicht mehr als zwei
Taglöhne beansprucht werden.

8. Jeder Meister ist verpflichtet, seine Arbeiter gegen
llnsall zu versichern. Bei Unfällen wird der volle Tag-
lohn garantiert.

9. Die Sperre wird gegenüber den Verbandssirmen
aufgehoben. Die am Platze Zürich ansässigen Schreiner
sind in erster Linie einzustellen. Maßregelungen sind
auf beiden Seiten ausgeschlossen. Gegenüber Nichtver-
bandsfirmen darf die Sperre aufrecht erhalten bleiben.

10. Alle aus der vorliegenden Vereinbarung ent-
springenden Streitigkeiten sind endgültig durch ein Schieds-
gericht zu entscheiden. Dasselbe besteht aus je drei
Vertretern der organisierten Unternehmer und Arbeiter
und aus einem Vorsitzenden, welchen das städtische
Einigungsamt jeweilen bestimmt.

11. Die vorstehende Vereinbarung gilt für die Plätze
Zürich Albisrieden und Altstetten. Sie tritt mit dem

Tage der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft
und gilt bis 81. März 1908. Will einer der Kontra-
henten das Vertragsverhältnis nicht über den 81. März
1908 hinaus fortsetzen, so ist am 31. Dezember 1907
zu kündigen. Erfolgt am 81. Dezember 1907 keine

â
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Künbigung, fo fann fortan jeroeilen am 31. Dezember
auf ben 31. SUÎârz gefünbigt toerben.

Sine Verfammlung ber Vaumeifter, Vtaurcrmeifter,
©teinmeß* nitb 3i*»*ncrmciftcr bet ©cßwetz ßat am ©onn*
tag im „©orfo" in .ßüticß ftattgefunben. ©S ßaben baran
500 SJîann teilgenommen, lieber ißre Verßanblungen
mirb mitgeteilt:

Der Don, ber in ber Verfammlung t>errfcE)te, ging
mit ©ntfcßiebenßeit baßin, ben meift non auSlänbifdßen,
frtra ju biefem $roecfe in bie ©dEjroeig abgeorbneten
Agitatoren infjenierten ©treifS mit allen ju ©ebote
ftebenben iïïtitteln im ^ntereffe ber gefamten fcßweizer.
Snbuftrie entgegenzuarbeiten. 3" biefem groecfe foil
au<ß güßlung gefugt merben mit ben großen inbuftrieÜen
Verbänben, welcße ißre ©pmpatßie gegenüber bem 93er=

galten fpejiell ber 3ürcßer Vaumeifter münblicß unb
fcßriftlicß zußanben ber Verfammlung AuSbruct gegeben
batten. ©pmpatßie unb Unterftüßung oerficßerte
bie fcßroeizerifcße Unterneßmerfcßaft, ferner, teils burdj
perfönlicße Vertretung, teils burcß 3ufcßriften an bie

Verfammlung, mehrere beutfcße Arbeitgeberoerbänbe, ber
'cßmeizerifcße ©eroerbeoerein unb bie Fédération Vaudois
des Entrepreneurs.

Die Verfammlung faßte mit Afflamation einftimmig
folgcnbe 3îefolution:

„Die oon etroaS zu 500 Vaumeiftern, ©teinmeß*
unb 3immermeiftern ber @cßroeiz befugte Verfammlung,
in Anbetracht, baß eine Verkürzung ber Arbeitszeit unter
10 ©tunben in biefen ©enterben auS oielfacß bereits
bargelegten ©rünben in feiner SOBeife gerechtfertigt ift,
fonbern oielmeßr nur als eine ÜDtacßtfrage ber Arbeiter*
^rganifation betrachtet roerben muß, in Anbetracht ferner,
baß eine finanzielle Vefferftetlung aller Arbeiter burcß
Srßößung ber Arbeitslöhne jeberzeit nach SAaßgabe ber
Verßältniffe feitenS ber 9Jleifterfcßaft burcßgefüßrt mirb,
befdjließt: -Den com Streif betroffenen Vaumeiftem oon
-Süricß, Ölten, ©mmishofen, Saufanne ufm., ben Stein*
bauermeiftern oon Suzern, ben 3immermeiftern
@t. ©allen unb Rurich mirb bie oolle ©pmpatßie ber
gefamten fchroeizerifchen Vaumeifterfdjaft auSgefprocßen
für ihre entfcßloffene Stellung, roeldje fie in bem ihnen
uufgebrängten Kampfe einnehmen, ©ie roerben ermuntert,
auf ber gegenwärtigen ißofition zu oerharren. Die ge*
famte fcßroeizerifcße Vaumeifterfchaft ift feft entfcßloffen,
burd) roeitgeßenbfte finanzielle Opfer unb gegenfeitige
Unterftüßung bem Anprall ber Arbeiterfcßaft gegen ihre
Crgnnifation mit aller SRacßt entgegenzutreten.

Die Verfammlung fpricßt ihre ©ntrüftung über bie

unoerftänbigen fforberungen ber SHaurergeroerffcßaften
auf bem ^laße Zürich unb beten ^nfcßutznaßme fourd)
bas ftäbtifcße ©inigungSamt auS, roeldjeS in oollftänbiger
Aitfzacßtung aller gewerblichen unb inbuftrietlen Verhält*
jüffe in ber ©cßroeiz eine Steigerung ber Söhne im
Baugewerbe herbeiführen wollte, roeldje bem ganzen Sanbe
iüni größten @<ßaben gereicßen würbe. §ür bie ent*
'Rieben ableßnenbe Haltung ber .ßürcßer Vaumeifter
gegenüber bem ©inigungSamt gebüßrt benfelben ber Danf
meßt nur ber gefamten Vaumeifterfcßaft, fonbern auch
ber ©roßinbuftrie, beS übrigen ©ewerbeftanbeS unb ber
gefamten fcfjroeijerifdjen Veoölferung.

Die Verfammlung fpricßt ferner ihre Vefriebigung
barüber auS, baß in güricß enblicß ©efeß unb Verorb*
uungen geßanbßabt werben wollen unb hofft, baß ba=
°urcß bie Arbeitswilligen roieber zur Arbeit zunicffeßren,
Reiche infolge früheren mangelhaften ©cßut;eS bieS auS
p'Urcßt oor SRißhanblung feitenS ber ©treifer nicht ge*
'an haben.

ft t, Verfammlung erwartet, baß bie im Kampfe
eßenben Vîeifter benfelben fiegreici) beließen unb er* i

| flärt ficß wenn nötig bereit, zu weitem Vtafmaßmen
I £>anb zu bieten."

Da ber Vlaurerftreif in Oltett, fo rußig er bis jetzt
aud) oerlaufen ift, bocß in oerfcßiebener ^inficßt fid)
füßlbar maßt unb ßemmenb auf baS ©efcßäftsleben ein*
wirft, ßat, wie baS „DUner Dagblatt" oernimmt, bie

Regierung auf eine Anfrage beS AmmannamteS Ölten
ßin befcßloffen, mit einem VermittlungSoerfucß einzutreten
unb bamit bie Vetren Sanbammann @. Vüttifer unb
OtegierungSrat Dr. Kaifer beauftragt, ©ie werben bem
Auftrage golge Ieiften, fobalb bie Parteien ficß bamit
einoerftanben erflären.

— DaS AmtSgeridßt Olten*@öSgen ßat in feiner
©ißung oom 18. 3uli 1906 zwei ftreifenbe Italiener,
bie Arbeitswillige burcß Drohungen zur Otieberlegung
ber Arbeit oeranlaßt ßaben, wegen Nötigung oerurteilt
zu ©efängniSftrafen oon zeßn .unb fünf Dagen.

Vaumeifter unb Vauarbeiter iu ber Sßaabt. 3n AuS*
füßrung ber oon ber ©eneraloerfammlung befcßloffenen
Dîefolution ßat ber Vorftanb beS VerbanbeS ber roaabt*
länbifcßen Vauunterneßmer alle Unternehmer, gleicßoiel
ob VerbanbSmitglieber ober meßt, eingelaben, letzten
©amStag ißrem ißerfonal bie im eibg. ffabrifgefeß ober
in ben Verträgen mit ben Arbeitergeroerffcßaften oorge*
feßenen KünbigungSfriften mitzuteilen, um für bie Durcß*
füßrung ber allgemeinen AuSfperrung bereit zu
fein, bie erfolgen wirb, wenn ein letzter VerfiänbigungS*
oerfueß mit ben .ßanblangern unb Viaurern feßeitern
follte.

Die Arbeiterunion Saufanne befprad) ißrerfeits
bie burcß bie broßenbe AuSfperrung gefeßaffene Situation.
Die Verfammlung ging über biefe grage zur DageS*
orbnung über mit ber Vegrünbnttg, baß eine folcße AuS*
fperrung im Kanton SBaabt unter ben berzeitigen Ver*
ßältniffen unbureßfüßrbar werbe unb man ficß baßer
nießt barum zu füinmern brauche.

Der Streif ber Vîaurer unb ^»anblattger iu ©t. $micr
ift am 17. 3uli abenbS fpät beenbet roorben, inbem
beibe Parteien in einzelnen fünften nachgaben, woburd)
bie leßten Differenzen gehoben werben tonnten. Die
Arbeit würbe am 18. Quli überall wieber aufgenommen.
Die ißolizeioerftärfungen finb entlaffen worben.

Die ©ßnrer ^olzarbettergeiocrffcßaft inf^enierte eine
Soßnbewegung. Diefelbe würbe aber infolge güilicßer
Verftätibigung ber Vteifter unb Arbeiter frieblicß gelöft
unb jwar folgenbermaßen:

Die wöcßentlicße Arbeitszeit ift auf 59 ©tunbevt
feftgefeßt. @S wirb bie effeftioe Arbeitszeit bezahlt.
Der ©tunbenloßn für einen gelernten ©cßreiner beträgt
46 ßtS., für Vtafcßiniften 48 StS. ®r erßößt ficß
innert ben näcßften zwei Saßren um je zwei weitere
Dîappen. gür frifcß AuSgelernte wirb auf bie Dauer
eines SaßreS ber Soßn auf 41 refp. 43 StS. fixiert.
Diefer Soßnanfaß gilt aueß für alterSfcßwacße Arbeiter.
3m allgemeinen finbet auf bie bisherigen Soßnanfäße
eines jeben Arbeiters ein ßufcßlag gon 10 Prozent
ftatt. Ueberftunben erßalten einen ^ufcßlag Oon 15
9tp., 9tacßt= unb ©onntagSarbeit einen foleßen Oon 50
ißrozent. Vei auswärtigen Arbeiten mit Aacßtquartier
wirb ein gufeßlag Oon 2 f^r. gewäßrt. Diefe Verein*
barung tritt mit 1. September in Kraft unb bauert
bis 1. April 1909; aueß bauert fie jemeileit ein weiteres
Saßt, wenn meßt 3 Vtonate Oorßer gefüitbet wirb.

gür bie 3itnmerlcute ift ber Soßn um 2 StS. ßößer
geftedt. Aueß erßalten biefe bei Dürrn* unb Vrücfen*
arbeit über 25 ÜDteter £jöße 50 Prozent 3uf(ßlag. 3m
übrigen finb bie Veftitnmungen für ©cßreiner, ©lafer
unb 3'mmerleute bie gleicßen.
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Kündigung, so kann fortan jeweilen am AI. Dezember
auf den 31. März gekündigt werden.

Eine Versammlung der Baumeister, Maurermeister,
Steinmetz- und Zimmermeister der Schweiz hat am Sonn-
tag im „Corso" in Zürich stattgefunden. Es haben daran
500 Mann teilgenommen. Ueber ihre Verhandlungen
wird mitgeteilt:

Der Ton, der in der Versammlung herrschte, ging
mit Entschiedenheit dahin, den meist von ausländischen,
extra zu diesem Zwecke in die Schweiz abgeordneten
Agitatoren inszenierten Streiks mit allen zu Gebote
stehenden Mitteln im Interesse der gesamten schweizer.
Industrie entgegenzuarbeiten. Zu diesem Zwecke soll
auch Fühlung gesucht werden mit den großen industriellen
Verbänden, welche ihre Sympathie gegenüber dem Ver-
halten speziell der Zürcher Baumeister mündlich und
schriftlich zuhanden der Versammlung Ausdruck gegeben
hatten. Ihrer Sympathie und Unterstützung versicherte
die schweizerische Unternehmerschaft, ferner, teils durch
persönliche Vertretung, teils durch Zuschriften an die

Versammlung, mehrere deutsche Arbeitgeberverbände, der
schweizerische Gewerbeverein und die I^êllàticm Vamiois

Lntreprenours.
Die Versammlung faßte mit Akklamation einstimmig

folgende Resolution:
„Die von etwas zu 500 Baumeistern, Steinmetz-

und Zimmermeistern der Schweiz besuchte Versammlung,
in Anbetracht, daß eine Verkürzung der Arbeitszeit unter
l0 Stunden in diesen Gewerben aus vielfach bereits
dargelegten Gründen in keiner Weise gerechtfertigt ist,
sondern vielmehr nur als eine Machtsrage der Arbeiter-
organisation betrachtet werden muß, in Anbetracht ferner,
daß eine finanzielle Besserstellung aller Arbeiter durch
Erhöhung der Arbeitslöhne jederzeit nach Maßgabe der
Verhältnisse seitens der Meisterschaft durchgeführt wird,
beschließt: Den vom Streik betroffenen Baumeistern von
Zürich, Ölten, Emmishofen, Lausanne usw., den Stein-
bauermeistern von Luzern, den Zimmermeistern von
St. Gallen und Zürich wird die volle Sympathie der
gesamten schweizerischen Baumeisterschaft ausgesprochen
?ür ihre entschlossene Stellung, welche sie in dem ihnen
ausgedrängten Kampfe einnehmen. Sie werden ermuntert,
auf der gegenwärtigen Position zu verharren. Die ge-
bunte schweizerische Baumeisterschaft ist fest entschlossen,
durch weitgehendste finanzielle Opfer und gegenseitige
Unterstützung dem Anprall der Arbeiterschaft gegen ihre
Organisation mit aller Macht entgegenzutreten.

Die Versammlung spricht ihre Entrüstung über die

unverständigen Forderungen der Maurergewerkschaften
aus dem Platze Zürich und deren Inschutznahme durch
das städtische Einigungsamt aus, welches in vollständiger
Mißachtung aller gewerblichen und industriellen Verhält-
Mse in der Schweiz eine Steigerung der Löhne im
Vaugewerbe herbeiführen wollte, welche dem ganzen Lande
Zum größten Schaden gereichen würde. Für die ent-
schieden ablehnende Haltung der Zürcher Baumeister
gegenüber dem Einigungsamt gebührt denfelben der Dank
'ucht nur der gesamten Baumeisterschaft, sondern auch
der Großindustrie, des übrigen Gewerbestandes und der
gesamten schweizerischen Bevölkerung.

Die Versammlung spricht ferner ihre Befriedigung
darüber aus, daß in Zürich endlich Gefetz und Verord-
nungen gehandhabt werden wollen und hofft, daß da-
durch die Arbeitswilligen wieder zur Arbeit zurückkehren,
Welche infolge früheren mangelhaften Schutzes dies aus
ffurcht vor Mißhandlung seitens der Streiker nicht ge-
îan haben.

à, î>ie Versammlung erwartet, daß die im Kampfe
ehenden Meister denselben siegreich bestehen und er- i

^ klärt sich wenn nötig bereit, zu weitern Maßnahmen
Hand zu bieten."

Da der Maurerstreik in Olteu, so ruhig er bis jetzt
auch verlaufen ist, doch in verschiedener Hinsicht sich

fühlbar macht und hemmend auf das Geschäftsleben ein-
wirkt, hat, wie das „Oltner Tagblatt" vernimmt, die

Regierung auf eine Anfrage des Ammannamtes Ölten
hin beschlossen, mit einem Vermittlungsversuch einzutreten
und damit die Herren Landammann E. Büttiker und
Regierungsrat Dr. Kaiser beauftragt. Sie werden dem
Auftrage Folge leisten, sobald die Parteien sich damit
einverstanden erklären.

— Das Amtsgericht Olten-Gösgen hat in seiner
Sitzung vom 18. Juli 1906 zwei streikende Italiener,
die Arbeitswillige durch Drohungen zur Niederlegung
der Arbeit veranlaßt haben, wegen Nötigung verurteilt
zu Gefängnisstrafen von zehn.und fünf Tagen.

Baumeister und Bauarbeiter in der Waadt. In Aus-
führung der von der Generalversammlung beschlossenen
Resolution hat der Vorstand des Verbandes der waadt-
ländischen Bauunternehmer alle Unternehmer, gleichviel
ob Verbandsmitglieder oder nicht, eingeladen, letzten
Samstag ihrem Personal die im eidg. Fabrikgesetz oder
in den Verträgen mit den Arbeitergewerkschaften vorge-
sehenen Kündigungsfristen mitzuteilen, um für die Durch-
führung der allgemeinen Aussperrung bereit zu
sein, die erfolgen wird, wenn ein letzter Verständigungs-
versuch mit den Handlangern und Maurern scheitern
sollte.

Die Arbeiterunion Lausanne besprach ihrerseits
die durch die drohende Aussperrung geschaffene Situation.
Die Versammlung ging über diese Frage zur Tages-
ordnung über mit der Begründung, daß eine solche Aus-
sperrung im Kanton Waadt unter den derzeitigen Ver-
Hältnissen undurchführbar werde und man sich daher
nicht darum zu kümmern brauche.

Der Streik der Maurer und Handlanger in St. Inner
ist am 11. Juli abends spät beendet worden, indem
beide Parteien in einzelnen Punkten nachgaben, wodurch
die letzten Differenzen gehoben werden konnten. Die
Arbeit wurde am 18. Juli überall wieder aufgenommen.
Die Polizeiverstärkungen sind entlassen worden.

Die Chnrer Holzarbeitergewerkschaft inszenierte eine

Lohnbewegung. Dieselbe wurde aber infolge gütlicher
Verständigung der Meister und Arbeiter friedlich gelost
und zwar folgendermaßen:

Die wöchentliche Arbeitszeit ist auf 59 Stunden
festgesetzt. Es wird die effektive Arbeitszeit bezahlt.
Der Stundenlohn für einen gelernten Schreiner beträgt
46 Cts., für Maschinisten 48 Cts. Er erhöht sich

innert den nächsten zwei Jahren um je zwei weitere
Rappen. Für frisch Ausgelernte wird auf die Dauer
eines Jahres der Lohn auf 41 resp. 43 Cts. fixiert.
Dieser Lohnansatz gilt auch für altersschwache Arbeiter.
Im allgemeinen findet auf die bisherigen Lohuansätze
eines jeden Arbeiters ein Zuschlag von 10 Prozent
statt. Ueberstunden erhalten einen Zuschlag von 15
Rp., Nacht- und Sonntagsarbeit einen solchen von 50
Prozent. Bei auswärtigen Arbeiten mit Nachtquartier
wird ein Zuschlag von 2 Fr. gewährt. Diese Verein-
barung tritt mit 1. September in Kraft und dauert
bis 1. April 1909; auch dauert sie jemeilen ein weiteres
Jahr, wenn nicht 3 Monate vorher gekündet wird.

Für die Zimmerleute ist der Lohn um 2 Cts. höher
gestellt. Auch erhalten diese bei Turm- und Brücken-
arbeit über 25 Meter Höhe 50 Prozent Zuschlag. Im
übrigen sind die Bestimmungen für Schreiner, Glaser
und Zimmerleute die gleichen.
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